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Verordnung des Kultusministeriums über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik 
(Sonderpädagogiklehramtsprüfungsordnung II - SPO II 2014) 
 

Handreichung zum Pädagogischen Kolloquium  
 

Verordnungstext Hinweise/Erläuterungen1 Anhaltspunkte zur Umsetzung 

Auszug aus SPO II, § 20 Pädagogisches 
Kolloquium 
 
(1) Das pädagogische Kolloquium ist ei-
ne Einzelprüfung von etwa 45 Minuten. 
Dabei soll von den Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärtern ein Fallbeispiel 
mit Handlungsfeld- oder Schulpraxisbe-
zug mediengestützt und in freier Rede in 
etwa 15 Minuten eingebracht werden. Das 
Kolloquium berücksichtigt die Hausarbeit 
nach § 19, befasst sich jedoch mindestens 
zur Hälfte mit über dieses Fallbeispiel hin-
ausgehenden Fragen.  
 
 
 

Was ist ein pädagogisches Kolloqui-
um? 
Das pädagogische Kolloquium ist ein 
Fach- und Expertengespräch mit fachli-
chem Gedankenaustausch, in dem Lehr-
amtsanwärterinnen oder Lehramtsanwär-
ter (LA) zeigen, dass sie Situationen aus 
pädagogischen Handlungsfeldern verste-
hen, analysieren, bewerten sowie die ei-
gene pädagogische Praxis damit verknüp-
fen können.  
Die Vernetzung verschiedener Kompe-
tenzbereiche ist ein weiteres zentrales 
Merkmal des Kolloquiums. 
Es erfolgt keine Beurteilung der Praxis 
(des Ablaufs), sondern eine Bewertung der 
Qualität, wie die Arbeit im sonderpädago-
gischen Handlungsfeld (SPH) dargestellt 
und reflektiert wird. Das Fallbeispiel soll 
sich auf ausgewählte Aspekte des SPHs 
beziehen. 
 
Prüfungsverlauf: 
§ 20 Absatz 1 

Vor der Prüfung: 
Vor dem Kolloquium sprechen sich die 
Prüferinnen und Prüfer über die Gestal-
tung des Kolloquiums und die Protokollfüh-
rung ab. 
Prüferinnen und Prüfer haben Kenntnis 
von der Hausarbeit, auch wenn diese die 
Hausarbeit nicht bewertet haben. 
Gestaltungsmöglichkeiten eines Päda-
gogischen Kolloquiums  
Das Kolloquium orientiert sich am Kom-
pendium der Seminare, Abteilungen Son-
derpädagogik „Leitgedanken - Kompe-
tenzbereiche - Kompetenzen“.  
Ausgewählte Aspekte für die Falldarstel-
lung können sein:  

 Analyse und Reflexion der Ziele und 
Prozesse, Auswertung der Ergeb-
nisse,  

 Schlussfolgerungen für weiteres 
Handeln,  

 die Bewertung des Gesamtprozes-
ses anhand konkreter Situationen, 
fachlich und theoriegeleitet.  

                                            
1
  Unter Hinweise/Erläuterungen sind ggf. zu berücksichtigen: Formalia, Zuständigkeiten, Ziele, Strukturen 
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Es stehen den LA für die Darstellung des 
Fallbeispiel mit Handlungsfeld- oder 
Schulpraxisbezug ca. 15 Minuten zur Ver-
fügung; für die verbleibenden 30 Minuten 
sind mindestens die Hälfte für über die 
Hausarbeit / das Fallbeispiel hinausge-
hende Fragen bzw. Themen vorzusehen. 
 

 
Anhaltspunkte zur Bewertung des Kollo-
quiums stellen u. a. folgende Aspekte dar: 
 
Theorie- Praxis- Bezüge  

 verfügt über theoretische Konzepte 
und kann diese in den Zusammen-
hang der eigenen Praxis stellen. 

 nutzt Fachsprache. 
Reflexionsfähigkeit  

 kann über das Beschreiben hinaus-
gehen und Schlussfolgerungen zie-
hen. 

 kann verschiedene Blickwinkel ein-
nehmen.  

 kann Fragen und Impulse aufgrei-
fen, Zusammenhänge herstellen 
und weiterführen. 

 kann theoriegeleitet eigenes Han-
deln erläutern und überdenken. 

 kann Schlussfolgerungen für zu-
künftiges Handeln und andere Auf-
gabenfelder ziehen.  

Transfer und Vernetzung  

 kann die eigene Tätigkeit in bil-
dungspolitische Kontexte einord-
nen.  

 kann das eigene Tun in Beziehung 
zum schulischen Kontext setzen.  

 kann Alternativen im Hinblick auf 
andere Rahmenbedingungen entwi-
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ckeln. 

 kann Ausblick auf mögliche Weiter-
entwicklungen geben. 

 kann ggf. konzeptionelle Konse-
quenzen für das System Schule ab-
leiten. 

Perspektivenwechsel  

 kann das eigene Handeln vor dem 
Hintergrund von Konzepten anderer 
Fachdisziplinen, Handlungsstrate-
gien weiterer am Bildungsprozess 
Beteiligter sowie  im Hinblick auf 
Rahmenvorgaben reflektieren 

Argumentations- und Ausdrucksfähig-
keit  

 kann einen eigenen Standpunkt 
einnehmen und begründen.  

 kann Inhalte des Gesprächs in 
Fachsprache klar, prägnant und 
nachvollziehbar darstellen.  

 kann Impulse im Gespräch aufgrei-
fen und in eigene Überlegungen 
einbinden. 

(2) Den Vorsitz nach § 15 Absatz 2 führt, 
wer am Seminar ausbildet; zweite prüfen-
de Person ist die Ausbildungslehrkraft nach 
§ 19 Absatz 3 Satz 1. § 18 Absatz 3 gilt 
entsprechend. 
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(3) Wer den Vorsitz führt, eröffnet nach 
dem pädagogischen Kolloquium auf 
Wunsch die Note der Hausarbeit nach § 19 
sowie die Note des pädagogischen Kollo-
quiums und auf Verlangen zugleich deren 
tragende Gründe der Bewertungen. 

Entsprechend § 15 Absatz 3 leitet die/der 
Vorsitzende die Prüfung, prüft selbst und 
ist verantwortlich für die Einhaltung der 
Vorschriften und Termine. 
Die Notenfindung erfolgt an Hand der an-
gesprochenen Themen und Inhalte. 
Das pädagogische Kolloquium ist mit 3/28 
Anteilen an der Gesamtnote gewichtet. 

Die Prüfungskommission formuliert vor der 
Noteneröffnung die tragenden Gründe und 
halten sie schriftlich fest, damit sie auf Ver-
langen den Lehramtsanwärterinnen oder 
den Lehramtsanwärtern vorgetragen wer-
den können. 
 

 
 


